
  
 
  
 

 

Merkblatt  
Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern  
(Basierend auf §§ 109, 110, 111 Baugesetz und § 42 Bauverordnung)  

 
 
Das Zurückschneiden von Bäumen, Sträucher, Hecken und Einfriedungen dient der Verkehrssi-
cherheit und zur Vorbeugung von Unfällen. Die Eigentümerinnen und Eigentümer eines an öf-
fentliche Strassen, Fusswege und Plätze angrenzenden Grundstücks sind verpflicht et, in den 
Strassenraum hineinragende Pflanzen regelmässig zurückzuschneiden. Die Grafik soll Ihnen da-
bei die wichtigsten Vorschriften verständlich machen.   
 
Freizuhaltendes Lichtraumprofil gegenüber dem Strassenraum:  

 
 

• Seitlich sind die Pflanzen bis an die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.  
• Über der Fahrbahn muss eine Mindesthöhe von 4.50m freigehalten werden.  

• Über Fusswegen und Trottoirs beträgt die freizuhaltende Mindesthöhe 2.50m.  
• Strassenlampen, Verkehrssignale, Spiegel, Strassennamensschilder und Hydranten dürfen 

nicht überwachsen sein.  
• Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss zudem bei Bepflanzungen, Grünhecken usw. an 

Einmündungen und Strassenabzweigungen die freie Durchsicht in der Höhe zwischen 0.60 
m bis 3.00 m gewährt bleiben. Einzelne, die Sicht nicht hemmende Bäume, Stangen und 
Masten sind innerhalb der Sichtzone zugelassen  (siehe auch kantonales Merkblatt „Sicht im 
Strassenraum“).  

 
Für ergänzende Auskünfte wenden Sie sich an d ie Bauverwaltung Remigen (056 297 82 82).  



Rechtliche Grundlagen  
EG ZGB  
 
 
§ 72 Grenzabstände von Grünhecken  

1  Gegenüber Grundstücken in der Bauzone haben Grünhecken einen Grenzabstand von 0,6 m 
ab Stockmitte aufzuweisen und dürfen nicht höher als 1,8 m sein. Bei einem Grenzabstand 
über 1,8 m ab  Stockmitte ist eine Höhe bis zum Mass des Grenzabstands zulässig. Grünhecken 
müssen so unterhalten werden, dass sie nicht über die Grenze wachsen.  

2  Gegenüber Grundstücken in der Landwirtschaftszone müssen Grünhecken einen Grenzab-
stand von  0,6 m ab Heckenrand einhalten.  

 
 
§ 73 Grenzabstände von anderen Pflanzen  

1  Gemessen ab Stockmitte gelten folgende Grenzabstände:  
 a) 1 m für Pflanzen mit einer Höhe über 1,8 m bis zu 3 m,  
 b) 2 m für Pflanzen mit einer Höhe über 3 m bis zu 7 m,  
 c) die halbe Pflanzenhöhe für Pflanzen mit einer Höhe über 7 m bis zu 12 m,  
 d) 6 m für Nuss -, Kastanien - und andere Bäume mit einer Höhe über 12 m.  

2  In Abweichung zu Absatz 1 gilt ein Grenzabstand von  
 a) 0,5 m für Reben mit einer Höhe über 1,8 m,  
 b) 3 m für Obstbäume mit einer Höhe über 7 m.  

3  Gegenüber Waldboden beträgt der Grenzabstand für alle Pflanzen 0,5 m.  

4  Gegenüber Rebland erhöhen sich die in Absatz 1 genannten Grenzabstände für alle Pflanzen 
um je 2 m.  

5  In Ergänzung zu den Absätzen 1 und 2 sind gegenüber Grundstücken in der Landwirtschafts-
zone  sämtliche Pflanzen auf einen Abstand von 0,6 m von der Grenze zurückzuschneiden, 
soweit dies für  die landwirtschaftliche Bewirtschaftung erforderlich ist.  

 
 
§ 74 Grenzabstände von Hecken und Feldgehölzen innerhalb der Landwirtschaftszone  

1  Gegenüber Grundstücken innerhalb der Landwirtschaftszone müssen Hecken und Feldgehölze 
einen Grenzabstand von 3 m ab Hecken - beziehungsweise Gehölzrand einhalten.  

 
 
§ 75 Rückschneidepflicht  

1  Das Zurückschneiden von Pflanzen auf die zulässigen Masse kann jederzeit verlangt werden. 
Bei der Durchsetzung sind die Vegetationszeiten,  wenn möglich zu berücksichtigen.  

 
 
§ 76 Nachbarliches Zutrittsrecht  

1  Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer ist nach Vorankündigung berechtigt, Nach-
bargrundstücke zu betreten oder vorübergehend zu benützen, wenn dies erforderlich ist, um 
auf dem eigenen Grundstück Pflanzungen, Bauten oder Anlagen zu erstellen, zu un terhalten 
oder zu beseitigen.  

2  Für daraus entstehenden Schaden hat die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer Er-
satz zu  leisten. 


